
 

 

 Behörde: VG Bergen 

Verwaltungsgemeinschaft Bergen          Sachbearbeiter: Schroll 

Hochfellnstr. 14     Zimmer-Nr.: 07 

83346 Bergen        Telefon: 08662 – 4885 20 

                        Fax:      08662 – 4885 98 

                        Email: e.schroll@bergen-chiemgau.de 

 

Datum: 
Aktenzeichen: 
Antrag vom: 

 

Antrag auf Erteilung 

einer Erlaubnis zur Abgabe/Zubereitung von alkoholfreien Getränken und/oder Speisen 

nach § 55a Abs. 1 Nr. 1 GewO 

I. Angaben des/der Antragstellers  
Name des Gaststättenbetreibers / Verein / Gesellschaft / Firma  

Geburtsort Geburtsdatum 

Staatsangehörigkeit Aufenthaltserlaubnis 

Anschrift ,  

Telefon / Erreichbarkeit während der Veranstaltung Telefax 

E-Mail  

Finanzamt Steuernummer 
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II. Angaben zur Veranstaltung 
Bezeichnung der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung Voraussichtlich erwartete Besucherzahl 

 Homepage 
Der Veröffentlichung wird zugestimmt 

Name und Anschrift des Veranstalters, ggf. Ansprechpartner 

Zeitraum (Datum und Uhrzeit) 

Auf-/Abbau erfolgt am Eintrittsgeld 

 Musikalische Darbietungen sind 
vorgesehen 

 
Tanzveranstaltungen sind vorgesehen 

 
Mit Verstärkeranlage 

Soundcheck (Tage, Zeiten) 

Zusätzliche Informationen zu Musik und Tanz (Tonträger, Livemusik, Name der Kapelle etc.) 

Zusätzliche Informationen zu Musik und Tanz (genaue Beschreibung der Tanzveranstaltung etc.) 
 



 

 

 

 

III. Lärmschutz 
Mir ist das Bundesimmissionsschutzgesetz bekannt. Näheres kann ich der TA-Lärm entnehmen. 
Die Nachtruhe beginnt um 22.00 Uhr 

 
Eine Ausnahme von der Sperrzeitregelung wird hiermit beantragt 

Folgende Maßnahmen sind zur Einhaltung der Nachtruhe vorgesehen: 
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IV.Angaben zu den räumlichen Verhältnissen 
Ort der Veranstaltung (genaue Bezeichnung des Gebäudes bzw. Grundstücks, Lage, Anschrift) 

Name und Anschrift des Eigentümers des Anwesens, ggf. Ansprechpartner 

Art der Räumlichkeit Zugelassene Personen 

Fläche (qm) Sitzplätze 

Zusätzliche Beschreibung / Weitere Anmerkungen 

Bauaufsichtsprüfung 

Weitere Anmerkungen zur Bauaufsichtsprüfung 

V. Gastronomisches Angebot 

 Verabreichung von Speisen 

 
Anzahl der Speisestände 

 Mehrweggeschirr muss verwendet 
werden 

Art der Speisen 

Angaben zu ggf. erforderlichen Gesundheitszeugnissen 

 Verabreichung von Getränken 

Es ist generell nur der Ausschank nichtalkoholischer Getränke zulässig. Der Ausschank 
auch alkoholischer Getränke bedarf der Erlaubnis in Form einer Gestattung nach § 12 
GastG. 

 Anzahl der Getränkestände  Gläserspüle mit 2 Becken und 
Trinkwasseranschluss 

Vorgesehene Getränke 

Abnahme einer Schankanlage 

Zusätzliche Informationen zur Schankanlage 
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VI. Toiletten 



 

 

In unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes müssen ausreichende, einwandfreie, 

hygienische und unentgeltliche Toilettenanlagen vorhanden sein, und zwar mindestens (bzw. 

die am Veranstaltungsort vorhandenen): 

 Damen - Spültoiletten  Herren - Spültoiletten  sonstige Spültoiletten 

 Urinale (Gesamt)  Urinale (mit Becken)  Urinale (mit lfd.m. Rinne) 

 Personaltoiletten 

 Bereitstellung erfolgt in Toiletten - Wagen  Bereitstellung erfolgt in Toiletten - Gebäude 

Zusätzliche Informationen 

VII.Anlagen 

 
 
 
 

Ort, Datum 

Bergen,  

Unterschrift des Antragstellers 

 ________________________ 
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